
Begutachtungsentwurf für die HerkunftsnachweispreisverordnungBegutachtungsentwurf für die HerkunftsnachweispreisverordnungBegutachtungsentwurf für die HerkunftsnachweispreisverordnungBegutachtungsentwurf für die Herkunftsnachweispreisverordnung     2012201220122012

Friesinger EdithFriesinger EdithFriesinger EdithFriesinger Edith ,,,,    ((((WSTWSTWSTWST6666))))        An:
stromkennzeichnung@e-contr
ol.at

31.05.2012 12:18

Protokoll: Diese Nachricht wurde weitergeleitet.

Sehr geehrte Damen und Herren!

Zum Begutachtungsentwurf betreffend Herkunftsnachweispreisverordnung 2012 
wird ausgeführt:

Der Preis für Herkunftsnachweise hat den Marktpreisen zu entsprechen. Um 
diesen Preis ermitteln zu können, sieht das Ökostromgesetz 2012 die 
Möglichkeit vor, einen geringfügigen Anteil an Herkunftsnachweisen zu 
versteigern, um so den Preis ermitteln zu können. Von dieser Möglichkeit 
wird nicht Gebrauch gemacht, da die do. Behörde annimmt, dass vermutlich 
gezieltes Bieten die Preise beeinflussen würde. Schon von vornherein den 
Marktteilnehmern zu unterstellen, einen unrichtigen Marktpreis durch 
gezieltes Bieten erzielen zu wollen, ist im Hinblick auf § 10 Abs. 12 
zweiter Satz Ökostromgesetz 2012  nicht zielführend und wohl auch 
unzulässig. 

Die vorgenommene Grundlagenforschung ist aus ho. Sicht mangelhaft. Es 
werden lediglich verschiedenste Quellen angeführt, aus denen teils für 
Herkunftsnachweise angebotene, teils tatsächlich gehandelte Preise 
ermittelt worden sein sollen. Welche Mengen von den gehandelten Preisen 
betroffen waren, ist in keinem Fall erwähnt. Aufschläge von ca. 25% auf den 
Strompreis mögen möglicherweise im Tarifkalkulator angegeben werden. Ob 
irgendein Kunde zu diesem Preis, der in keinster Weise nachvollziehbar ist, 
auch tatsächlich einen Stromliefervertrag abschließt, ist nicht angegeben. 
Auch sind die Preise in den Vereinigten Staaten von Amerika für den 
Österreichischen Markt und auch für den sonstigen Europäischen Markt 
irrelevant. Genauso wäre zu ermitteln gewesen, welche österreichischen 
Herkunftsnachweise im Ausland Preise bis zu 4 Euro/MWh erzielt haben, wie 
alt die Anlagen waren, welche Technologie und welche Menge an 
Herkunftsnachweisen mit einem derart hohen, nicht nachvollziehbaren Preis, 
angeboten und dann auch kontrahiert wurden. All dies geht aus den 
Erläuterungen nicht hervor. 

Herkunftsnachweise aus erneuerbaren Energiequellen für eine - mit der 
jährlichen Ökostromzuweisung vergleichbare - Menge (gemäß den Erläuterungen 
zum Entwurf der Verrechnungspreis-Verordnung 2012 wird für das Jahr 2012 
eine Ökostromzuweisungsmenge von insgesamt rd. 6.461 GWh erwartet) sind 
nach ho. Sicht durchschnittlich mit maximal rd. 0,5 Euro/MWh zu bepreisen. 

Weiters ist noch darauf hinzuweisen, dass gerade Herkunftsnachweise aus 
geförderten Anlagen kaum begehrt sind und signifikant geringere Preise 
erzielen, als Herkunftsnachweise aus nicht geförderten Anlagen. Auch dies 
hätte berücksichtigt werden müssen und müsste der festzusetzende Preis 
dadurch unter 0,5 Euro/MWh  liegen.

Mit freundlichen Grüßen
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